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2.1 Niederschlagsentwässerung 

 

Das Baugebiet mit der Flächengröße von 1,747 ha ist als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.  

 

Die Baufläche hat eine Flächengröße von 1,406 ha, die mit einem Versiegelungsgrad von 60 % bemessen 

wird. Die Straßenfläche hat eine Größe von 0,341 ha. Der Versiegelungsgrad wird mit 95 % angenommen. 

Damit ergibt sich ein Ared von 1,167 ha. 

 

Für das Baugebiet wurde ein Bodengutachten erstellt. Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist nicht 

möglich. 

 

Die Bemessung des Rückhaltebeckens ist erstmals mit dem Arbeitsblatt DWA A 117 für ein 100-jährliches 

Regenereignis erfolgt. Für die Berechnung des Drosselabflusses ist eine Abflussspende von 5 l/(sxha) 

angesetzt worden. Der Drosselabfluss beträgt 8,5 l/s. 

 

Bei der Bemessung des Rückhaltebeckens wurde davon ausgegangen, dass die Gesamtfläche in das Becken 

eingeleitet wird. Das Becken soll als Staukanal im Straßenkörper errichtet werden. Das Beckenvolumen für 

HQ100 beträgt 715 m3. 

 

Der Staukanal soll mit einem Kastenprofil 1,30 m  x 2,00 m errichtet werden. Es ist eine Länge von ca. 275 m 

erforderlich. 

 

Bei einer Überschreitung der Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes wird das Wasser über die Straßen in 

Richtung Köttenicher Straße aus dem Baugebiet abgeleitet, von wo aus es in die Feldgemarkung fließt. 

 

Bei den Flächen für die Einleitung des Niederschlagswassers in das Kanalnetz handelt es sich ausschließlich 

um Wohnbebauung, deren befestigte Flächen der Kategorie II gemäß Runderlass „Anforderungen an die 

Niederschlagsentwässerung im Trennsystem“ des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz von 2004 zuzuordnen sind. Unter Berücksichtigung der Ausnahmeregelung für Wasser 

der Kategorie II mit geringem Verkehrsaufkommen ist das Regenwasser aus der Wohnbebauung nicht 

behandlungsbedürftig. 

 

  














